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Von der Assentirung.

§ . 2478 . -

'iese ist eigentlich eine Bestätigung der erfolgten Annahme in die Militär - Dienste und
des Tages der Einrückung in die ausgemeffene Gebühr an Sold , Naturalien , Service , Mon¬
tur und sonst , worüber jederzeit eine förmliche Urkunde unter dem Titel Assent - Liste  nach
dem Formulare Nr . 1, ausgestellt werden muß.

§ . 2479.

Sie hat nur bey jenen Individuen , welche bey ihrem Eintritte in die Militär - Dienste
gleich in eine Officiers - oder eine dieser gleich gesetzte Charge gelangen , nicht Statt , bey
allen übrigen neu eintretenden Individuen ist dieselbe eine so nothwendige Handlung , daß
ohne sie kein Sold oder keine sonstige Gebühr entworfen und passiert werden kann.

Da die Arten des Eintrittes in die Militär - Dienste verschieden sind , so treten bey

derselben nicht nur allgemeine , sondern auch specielle Beobachtungen für den assentirenden
kriegscommissariatischen Beamten ein.

h. 2480.

Allgemeine Beobachtungen hierbey sind:
2) Es darf niemarid assentirt werden , der nicht als Inländer nach der beybringenden Wid¬

mungsrolle .für entbehrlich zu Hause beschrieben , oder als Ausländer nach producirter
Kundschaft oder einem Wanderpasse als geeignet anerkannt wird , oder von dem Com-
mandanren des Regiments oder Corps oder von einem dazu eigens beauftragten
Stabs - oder Ober - Officiere für den Dienst angemessen befunden und ausgenommen , dann

K) von dem Chef - Arzte des Regiments oder Corps , oder von einem dazu eigens bestell¬
ten Feldarzte seiner Leibcsbeschaffenheit nach zum Militär - Dienste ganz tauglich aner¬
kannt worden ist. Die Bestätigung der Diensttauglichkeit oder Untauglichkeit ist allezeit
bey den Inländern der Widmungsrolle von Militär - Aerzten , und im letzteren
Falle mir umständlicher Bemerkung der Gebrechen anzusetzcn , woraufdas Kriegs - Com-

missariat bey der Assentirung zu sehen hat ; übrigens steht es den Dominien frey , wenn
sie sich beschwert finden , die nochmahlige Untersuchung dieser Recruten , durch einen
Stabs - Officier und den Regiments - Arzt in Gegenwart des Civil - Arztes wiederhohlt
vorzunehmen , und sobald sie sich auch hierbey nicht vereinigen können , kann das Civil
auf seine Rechnung die Superarbitrirung beym General - Commando nachsuchen , wozu
auch der Conjcriptions - Direktor beyzuziehen ist.

c) Muß so viel möglich sich versichert werden , daß der zur Assentirung vorgestellte Mann
nicht ohne dieß noch in der dießseitigen Militär - Pflicht stehe , somit kein Deser¬
teur sey.

ä ) Darf solcher auch kein Deserteur einer anderen Macht seyn , mit der em Auslieferungs-
Cartell besteht.

e) Darf kein Mann unter 18 und auch nicht über 40 Jahre alt seyn.
k) Das Leibesmaß für einen Infanteristen , Artilleristen , Chevaux - Leger,

Husaren , Mineur und Jäger ist 5 Schuh und 2 bls 3 Zoll.

Zweck der Assentirung.
Kriegscommissariatische In¬

struction vom 3o. Apr . 749.

Bey welchen Individuen die
Assentirung Statt findet.
Kriegscommissariatische In¬

struction vom So. Apr . 7^9.

Allgemeine Beobachtungen
ben der Assentirung.
Kriegscommissariatische In¬

struction vom So. Apr . 749.

Superarbitrirung der vom
Lande gestellten untauglichen
Recruten.
Hkth.am >4. Iul - SvŜ O-i-7ri.

Alter und Mast der Necru-
ten.
Werbbezirks - und Conscrip-
tions -System v0ni S. Apr .78,.

M
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Wann auch Leute unter dem

Maße zur Infanterie rc . ange¬
nommen werden können.

Hkth . am 23 .May kw7. ll 2256.

Besondere Eigenschaften
für jede Truppengattung.

Hkth .am So. Märr öl8,ki >327.

Welche Leute zur Gensvar-

vicrie ausgenommen werden
können.

Hkth . am 29 . 2än . 8 >8 , N Hotz.
und 620.

Maßbestimmung bey Stel¬
lung und Affentirung der Re¬
serve - Mannschaft.
Hkth . am 18. Lct . öl8 . « ,3Ü22.

Wie die gebrandmarkten
Leute hinsichtlich der Militär-
Pflicht zu behandeln sind.
Hkth . am >i . Iun - 8 - 3. U2232.

Diejenigen , welche sich
fälschlich als k. k. österreichische
Soldaten angeben , sind zu
ihren betreffenden Regimen¬
tern zu assentiren.

Hkth - am i3 . Oct . 3 >9. Ii3525.

Alter und Maß der Rimon-
ten.

Eommissariütische Instruction
vom 3o . Apr . 7a9-

Hkth . am 3 >. Dec . 768.

" -» ro . Aug - 77S.

Für einen Dragoner 5 Schuh 4 Zoll.
Für einen Kürassier , Pontonier und Pionier 5  Schuh 6 Zoll , und

für einen Sappeur, 5 Schuh b Zoll , oder wenigstens 5 Schuh 5 Zoll.
Für einen  M ann  v 0 m F u h rwe  s en 5 Schuh 2 Zoll.
Jeder Recrut kann mehr , keiner aber darf weniger messen,, und nur im Drange der

Umstande und bey jungen Lernen , welche Hoffnung geben , das vorgeschriebene Maß im

kurzen zu erreichen , kann bey diesem Maße Rücksicht eintreten.
In den dringlichsten Fällen können zu der Infanterie , zu den Jägern , Chevau .r-

Legers und Mineurs auch Leute von 5 Schuh » Zoll genommen werden , wenn sie sonst
die nöthigen körperlichen Eigenschaften haben . '

h. 248 . .

Die weiteren nöthigen Eigenschaften sind auch noch:
rkens : Daß für die C a v a l l e r i e und Artillerie  nach Möglichkeit solche Leute auS-

gewählt werden , die dahin selbst verlangen . Für die erstere Truppengattung
müssen die Individuen von starkem Kürperbaue seyn , und für die letztere auch etwas
lesen und schreiben können.

2tens : Zu dem Mineurs - Corps  vorzüglich Bergknappen , Maurer , Zimmerleute,
Tischler und Schlosser.

3tens : Zum P o n t on i e rs - B a t a i ll 0 n Schiffleute , Fischer und Zimmerleute.
4tens : Zu dei: Pioniers  Schlosser , Tischler , Z '.mmerleute , Schmiede und Maurer.
äcens : Zu den Sappeurs  Maurer , Zimmerleute , Llschler und Wagner.

h. 2482.

Das Alter von 24 Jahren und das Maß von 5 Schuh 5 Zoll wird bey Aufnahme zur
Gensdarmerie , mit genauer Rücksicht auf den wichtigen Dienst dieses Corps , fest gesetzt,
und es ist durchaus von dieser Anordnung , ohne ganz besondere Gründe , keine Ausnahme
zu machen ..

§ . 2483.

Zur Erleichterung und Beförderung des Sreflungsgeschäftes können Leute als Reserve-
Männer für die Infanterie und Jäger - Bataillone mit 5 Schuh 1 Zoll bis 5 Schuh 3 Zoll

keinesweges ausgeschlossen , sondern ohne Anstand assentirc werden . ,
Was aber die auszuhebende Reserve - Mannschaft . für Cavallerie und Artillerie betrifft,

so sind derley Leure unter 5 Schuh 3 Zoll nicht zu assentiren.
2484 . .

Die Annahme von gebrandmarkten Leuten zu verbiethen ist aus dem Grunde nicht nö-
thig , weil es sonst möglich wäre , daß militärpflichtige Individuen sich selbst ähnliche Zeichen ent¬
brennen könnten , um der Militär - Pflicht zu entgehen.

Doch ist in vorkommenden Fällen über die bereits im Militär befindlichen , mit Brand-

mahlen bezeichueten (AebrandMarkteu ) Leute die Anzeige zu. erstatten.
h. 2483.

Jene Leute , die nch fälschlich als k. k. österreichische Soldatenangeben , sind ohne Wei¬
ters für ihr betreffendes Regiment , zu assenriren , und zur Ausdienung der gesetzlichen Capi-
tulation zu verpflichten ; eben so ist auch dieser Grundsatz auf Ausländer , besonders auf jene
auszudehnen , welche zwar keine caktellmäßig auszuliefernden Deserteure sind , jedoch ohne

Auswanderungöbewilligung . in k. k. Dienste nicht aufgenommerr werden sollen.
h. 248b.

Das Alter der Rimqnteri ist von 4 .bis h , höchstens 7 Jahren , und bey den Fuhrwe¬

senspferden von 4 bis 8 , -höchstens 9 Jahren . .
Das Maß der Kürassier - Rimönten ist von i 5 Faust 2 Zoll bis 16 Faust r Zoll, -je¬

nes der Dragoner von »5  Faust bis »5  Faust 2 Zoll , und der leichten Rünonten nicht
unter »4 Faust 3 Zoll.
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Das Maß der schweren Fuhrwesenspferde zu der Belagerungs - Artillerie und denPon-
tons besteht in , 6 Faust , der übrigen schweren Fuhrwesenspferde in 15 Faust 2 Zoll , der
seichten Fuhrwesenspferde von »4  Faust 2 biö 3 Zoll , und der Packpferde von iZVrbis »4Faust.

Für das Maß , Alter und auffallende Gebrechen bleibt auch der assentirende kriegöcom-
missariatische Beamte verantwortlich.

tz. 2487-

Die speciellen Beobachtungen richten sich nach den verschiedenen Arten des Zuwachses,
und zwar:

s ) So weit Inländer als Vagabunden von Amts wegen als Recruten gestellt werden,

sind sie immer für das Dominium , wohin sie unterthänig sind , zu dem betreffenden
Werbbezirks - Regiment zu affentiren.

Ausländer - Vagabunden hingegen werden unter jenes Regiment assentirt , in dessen
Bezirke sie handfest gemacht worden sind.

Inländer - Vagabunden , die keinem Dominium unterthänig sind , werden zu jenem
Regiment assentirt , wo sie gebürtig sind , und kommen sonach dem ganzen Werbbe¬
zirke zu gute.

Bey den angeworbenen Leuten muß sich vollkommen überzeugt werden , daß ihre

Engagirung oder Stellung statt eines Anderen freywillig geschehen ist , und daß sie keine
solchen -Leute sind , deren Anwerbung oder Stellung im Allgemeinen oderbey derDien-
ftesgattung , in welche sie eintreten sollen , nicht gestattet ist.

d ) Bey den vom Lande Gestellten ist darauf zu sehen , ob sie zurStellung überhaupt , und
besonders von derjenigen Obrigkeit , die sie stellt , geeignet sind.

e ) Bey jenen Individuen , welche zur Besetzung unterer Chargen , als Spielleute , Fou¬
rierschützen , Prima - Pianisten , kleine Stabsparteyen , Handwerker und sonst ausge¬
nommen werden , lst sich zuvor zu überzeugen t daß auf den firirten Stand dieser Charge
ein Abgang sey , und wenn sie besondere Kenntnisse erfordert , das Individuum sie auch

besitze, darüber geprüft und angemessen befunden worden sey. Weiters ist
ä ) bey diesen Chargen und den Cadetten , deren Aufnahme sich auf eine besondere Befug¬

nis) gründet , darauf wahrzunehmen , das dieselbe nicht überschritten , oder von anderen,

denen sie nicht zusteht , sich eigenmächtig zugeeignet werde.
Junge Leute von Adel und ' Bildung , die sich dem Militär - Dienste widmen wollen,

können , wenn sie gleich Ausländer sind , als Cadetten ex xroxriis gegen Erlag des
Monturs - Geldes bey den Jägern assentirt werden.

h. 2488.

Da auch die für den Militär - Dienst nöthigett Pferde assentirt werden müssen , so haben
bey denselben die im H. 2480 unter a und b , dann H. 2486 angeführten allgemeinen Beob¬
achtungen in Betreff des Commandanten , dann des Ober - und sonstigen Schmiedes , des
Lhierarztes , dann des Alters und Maßes der Pferde einzutreten.

248c ) .
Zum Beweise der geschehenen Assentirung muß sodann das Kriegs - Commissariat das

Pferd nicht nur auf dem Hinteren Schenkelbacken mit dem kaiserlichen Brande bezeichnen,
sondern auch noch mir dem Anfangsbuchstaben des Landes , von dessen RimontiruNg es gekauft
wurde , brennen lassen.

h. 2490.
Werden Pferde von Lieferanten erkauft , so soll in der Assent - Liste nicht nur sein

Nähme aufgeführt , sondern auch das Pferd unter der Mähne mit dem Anfangsbuchstaben
seines Rahmens , in dessen oder seines Bestellten Gegenwart , gebrannt werden.

h. 249,.
Häufige Erfahrungen haben gelehrt , daß bey Uebernahme und Assentirungen der Ni-

monten die assentirendcn Officiere , und ms Besondere das Aerarium mehreren Nachtheilen

Für welche Fehler von Pfer¬
den auch der Assentirende ver¬
antwortlich bleibt.
Hkkh. ain lo .Sep -ö>4.u zg^z.

Specielle Obliegenheiten
bey der Assentirung.
Kriegscommissariatische In¬

struction vom 3--. Apr. 74g.

Welche Ausländer zu den
Jäger - Bataillonen assentirt
werden können.

Hkth . am i-j.Jun - 8-8. c» 2696-

Allgemeine Beobachtungen
wegen Assentirung der Pferde.
Kriegscommissariatische In¬

struction vom 3o. Apr . 7-jy.

Bezeichnung mit dem Brande-
Hkth- am 12. Jun . 807. v 2ä --j

Wie die vom Lieferanten er¬
kauften Pferde zu bezeichnen
sind.
Hkth. am >y. Apr. 8>5.u >673.

Was bey Assentirungen der
N 'Monten zu beobachten ist.
Hkth.am 2Z.März 8,8 . U ru 5y.
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Auf was vor der Ausferti¬

gung einer Affent - Liste zu se¬
hen ist.
Kriegscommissariatische In¬

struction am 3o . Apr . 7^9-

Mitfertigung der Capitula-
tions - Scheine vom Kriegs-
Commiffariqr.
Kriegscommissariatische In¬

struction vom3o . Apr . 749 .

Benchmungsart bey Ver¬
weigerung der Fertigung einer
Affent - Liste.
Kriegscommissariatische In¬

struction vom 3». Apr . 749 .

VH. Hauptstück.

ausgesetzt werden . Um diesen vorzubeugen , ist zur künftigen genauen Darnachachtuug Fol¬
gendes angsordnet worden:

In jedem Lande , wo ein Nimonten - Ankauf ( mit Ausnahme des den Regimentern

für sich übertragen werdenden Handeinkaufes einzelner Pferde ) angsordnet ist , oder wird,
sollen nach Bedarf eine oder mehrere Superarbitrirungs - Commigionen aufgestellt werden.

Dieser Commission ist ein Cavallerie - Brigadier oder ein derley Stabs - Officier , des¬

sen Auswahl dem commandirenden General ausschließlich Vorbehalten bleibt , an die Spitze

zu stellen:
Die Psticht einer Superarbitrirungs - Commission ist : alle erkauften oder gelieferten

Pferde entweder gleich bey der Assentirung , oder längstens acht Tage darnach , in Gegen¬
wart des assentirenden OfficierS mit aller Genauigkeit zu untersuchen , weil von dem Au¬

genblicke dieser Untersuchung an alle Verantwortlichkeit auf die superarbitrirungs - Com¬
mission fallt.

Den Kaiserbrand erhalten die Pferde erst nach der Superarbitrirung , und zwar nur

jene , welche für diensttauglich anerkannt werden.
So wie der assentirende Officier von dem Zeitpuncte der Superarbitrirung von aller-

ferneren Verantwortung enthoben ist , eben so ist derselbe für alle als dienstuntauglich zurück
gestoßenen Rimonten , und zwar vom Tage der Assentirung jeden Kostenersatz dem Aerarium
schuldig ; es wäre denn , daß die Superarbitrirung erst mehrere Lage nach der Assentrrung

erfolgt , und in dieser Zwischenzeit durch außerordentliche unvorhergesehene Zufälle ein
Pferd verunglückt oder erkrankt , in welchem Falle legale Beweise beyzubringen , und
auf die Nachsicht des Ersatzes anzutragen wäre.

h. 2492.

Keine Affent - Liste darf vom Kriegs - Lominissariat eher ausgefertigt werden , als dem¬

selben der Mann oder das Pferd wirklich vorgestellt worden ist.
Bey dieser Vorstellung hat der assentirende kriegscommissariatische Beamte:

a) daraufzu sehen , daß die Affent - Liste Alles , was vorgeschrieben ist , enthalte.

k ) Ueber dessen Inhalt theils den Mann zu befragen , theils sich durch anzustcllende
Prüfung zu überzeugen.

e) Das Mangelnde nachzuhohlen , oder das Unrichtige zu verbessern , und

ä ) über den wirklichen Tag des Zuwachses des Mannes oder des Pferdes die Ueberzsu-
gung sich möglichst zu verschaffen.
Wenn der Mann oder das Pferd an dem Tage der Aufnahme in die Militär -Dienste

nicht gleich assentirt werden kann , so dürfen zwischen diesem und jenem der Assentirung nur
so viele Tage , als die letztere , der Lage und den Umständen nach, nicht eher geschehen konnte,

gelten . Der Zuwachstag darf nie mehrere Tage zurück angesetzt werden.
tz. 24gZ.

Da das Kriegs - Commissariat die Capitulations - Scheine , welche die Leute erhal¬

ten , mitzufertigen hat , so muß es vorher deren Inhalt genau durchgehen , mit der As-

sent - Liste vergleichen , und darnach berichtigen.
H. 2494.

So wie dasselbe überhaupt bey der Assentirung dafür verantwortlich bleibt , daß nie¬

mand dadurch in den Stand der Armee gelangt , der dazu nach den Vor1chri >ten die a.aug-

lichkeit nicht besitzt , so ist es demselben auch nicht unbenommen , die Assentirung eines sol¬

chen Individuums zu verweigern ; nur muß sich dasselbe über die Gründe hierzu fönullch
und bescheiden erklären . Es sind dabey aber die gehörigen schranken nicht zu übeischreUen,

sondern , da der die Affent - Liste mitfertigende Stabs - oder Ober - Officier , dann der Regi¬
ments - Arzt oder Oberschmied für die Tauglichke .it , und zwar erstere wegen der körperlichen
äußeren und übrigen nöthigen Eigenschaften , letztere aber wegen der individuellen Leibes¬

beschaffenheit zu hasren haben , so können sich die Bedenklichkeiten des Kriegs - Lommsij a-
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riats bloß auf obige allgemeine und spscielle Beobachtungen und auf solche Gebrechen bezie¬

hen , welche jedem in die Augen fallen , müssen.
tz. 2496.

Wenn ein Individuum hiernach m it einer der erwähnten Assent - Listen zur Assentirung Vorgang bey der rcsse.ui-

vorgestellr wird , so stellt der kriegscommissariatische Beamte euren für den ^-euergewehr - KriegscommissariatischeIn¬
stand bestimmten Mann unter das Maß , dann fragt er ihn nach den Rubriken der Assent -- strucrionvomZo. Apr. 749.
Liste aus' , und wenn er seine Aussage bestätiget , und vom Regiments - oder Corps - Arzte

für tauglich zu Feldkriegsdiensten anerkannt ist , so fertiget der kriegscommissariatische Be¬
amte die Assent - Liste mir der Clausel , wie sie im Formulare enthalten ist.

Weiter wird in Gegenwart desselben dem Recruten das Handgeld ausgezahlt , und

dem Ausländer - Capitulanten der Capitulations - Schein in die Hand gegeben , damit er

sich mit diesem seiner Zeit über seine Dienstzeit ausweisen kann.
In Ansehung der Prima - Pianisten ist darauf zu sehen , daß sie die ihrem Stande

nöthigen Eigenschaften besitzen , und dieselben auch gehörig bestätiget sind.
H. 2496.

Ueber die hiernach assentirten Individuen hat das Kriegs - Commissariat ein Assent - unrerhammg . Uebergabr^ . und Einsendung der Anent-
Protocoll nach dem Formulare Nr . 2, ununterbrochen zu unterhalten , welches bey eurer P ^ ocolle.
Transferirung auf einer stabilen Station bis zum Tage der Uebergabe dem Uebernehmer geferti - ^ kth. am s. Feb. 807. 17-19.

get zu übergeben , auf einer zeitlichen Station aber dem General -Commando einzusenden ist.
llebrigens haben bey Assentirung der Recruten und allen übrigen ärztlichen Unterst :- B-» Assrnmung dcr Recru-

chungen die Comnüssionen hauptsächlich das Decprum zu beobachten , und l. as Gefühl l. er 'L '.tt-
lichkeit möglichst zu schonen . Hktl-. am-7. 3un . 8«9. n, „ ^

Sollte bey den jeweiligen Recruten - Stellungen auf dem einen oder anderen Assent-
Platze das beschränkte Locale der pünktlichen Befolgung der gegenwärtigen Anordnung unver¬
meidliche Hindernisse entgegen stellen , so hat das General - Commando sich vor Beginnen

, der Stellung wegen Ausmittelung angemessener und entsprechen -: er Uoüatio nen für dce ku^ e
Zeit des Stettungsgeschäftes mit der Landesstelle einzuvernehmen , welche deswegen auch die

gleichförmige Weisung durch die politische Hofstelle erhalten wird.

N . N . Formular Nr . 1.  _ Regimen :.

A s s e n L - L r st e
über nachstehenden , auf das Werd - oder Handgeld zu . . 6 . . . kr. zu gedachtem Regiment assentirten Recruten.

s ^

Geburrs-

Tauf-
und

Zunahmen.

Ä -L G

N

Do,
da Maß. Hat an ararischer Montur empfangen.

N N N m N

8iZ. N. N . i 3 . . N - N- Werb- Commandant.
Vorstehenden Mann habe pflichtmäßig ärztlich visitirt , und ohne alle äußerliche sichtbare Leibesgebrechen , mit¬

hin zu allen k. k. Feldkriegödiensten vollkommen - tauglich anerkannt . 8 : ^ . wie oben.
N . N . Arzt.

Obiger Mann wurde mir gehörig vorgestellt , und nachdem er vermöge ärztlichen Zeugnisses zu k. k. Feldkriegs¬
diensten vollkommen tauglich anerkannt ward , so habe denselben unter dem m matAinv angcstl -ten Datum mit S . -

jähriger Cavituianon für obiges Regiment assentirt .,
Si -z. « m . . . m . . . - S - - N . N . F - id - Kn -gs - C - mmiff -ir.

L,
Land 11.
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Formulare Nr . i. "Regiment.

N . N.

N. N.

Asse n t - Liste
über nachstehenden , auf den Abgang vom kompletten Stande aufge¬

nommenen unob l t g a t en Fourier.

Den . .Len . . . . r 8 . . N .N . gebürtig von N . aus N . Geburtsjahr N . Stai -des N . von Profession;
hat vorhin bey N . N . durch . . . Jahre . . . Monathe als Fourier gedient,
und ist von da mit Abschied entlassen worden.

8 iAn. N . N . am . .ten. . . . 18 . . N . N . Oberst.
Vorstehenden Fourier habe ich pflichtmaßlg arztüch untersucht , und für diese Charge tauglich

befunden . 8 ,AN. ut suxra N . N . Arzt.
Vorstehender Fourier ist mir gehörig vorgestellt , von mir vorschriftmaßig geprüft , und zu

Fouriers -Diensten fähig befunden worden , daher derselbe unter dein in ,nai » in 6 angemerk¬
ten Darum bey dem N . N . Regiment gehörig in Stand und Gebühr zu nehmen ist.

8 iAn. ut 8iixra N . N . Feldkriegs - Commissar.
A s s e u t - L i ft e

über nachstehenden , auf den Abgang vom kompletten Stande
neu aufgenommenen Unterarzt.

Den . . ten . . . . i3 . . N . N . gebürtig von . . . Geburtsjahr . . . Religion . . . Standes . . . Profession,
hat in dem N . N . bereits N . Jahre gedient.

8 iZn . N . N . am . . ten . . . . r 8 . . - N . N . Oberst.
Vorstehenden Unterarzt habe pflichtmaßig geprüft , und zu dieser Charge tauglich befunden.

8 iAn. N . N . am . . ten . . . . >8 . . N . N . Stabsarzt.
Vorstehender Unterarzt wurde mir gehörig vorgestellt , und da derselbe nach vorher gegange¬

ner Prüfung für die Charge tauglich befunden ward , so habe denselben unter dem inwa ^ iiie
angemerkten Tage für obiges Regiment affentirt.

8 iAn. N . N . am . . ten . . . . 18 . . N . N . Feld - Kriegs - Commissar.

Formular Nr . i. _Regiment.

Ass e n L - L i ft e
über nachstehende a s s e n t i r t e N i m o n t e n.

Vorstehende , mit Farbe , Geschlecht , Alter und Maß beschriebene . . Stück Nimonten sind von N . N.
dem obigen Regiment richtig übergeben worden . 8i » n . den . . . ten . . »8 . . . . N . N . Commandant.

Vorstehende . . . .Stück Nimonten habe pflichtmäßig visitirt und ohne sichtbare Defekte zu allen k. k. Feld¬
kriegs -- Cavallerie - Diensten für tauglich befunden . 8iZn . wie oben . N . N . Oberschmied.

Vorstehende . . Stück Rimonren habe , nach dem mir solche vorgeführt und diensttauglich befunden wor¬
den sind , unter dem . . . ten . . . . , 3 . . für das obige Regiment assentirt , und kommen daselbst von

den , obenangesetzten Damm in Stand und Gebühr zu nehmen.
8,Zn . wie oben. N . N . Feld - Kriegs - Commissar.
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